
 

Kleine Anfrage 

Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn (Freie Demokraten) vom 04.11.2021 

Gleichbehandlung von staatlichen und Privaten/Staatlich Anerkannten Hochschulen 

und  

Antwort  

Ministerin für Wissenschaft und Kunst 
 
 
 
Vorbemerkung Fragesteller: 

Häufig stellen Landtagskollegen Kleine Anfragen, in denen die „hessischen Hochschulen“ angesprochen wer-
den. So fragte der hiesige Fragesteller Dr. Matthias Büger am 06.04.2021 zum Thema geschlechtergerechte 
Sprache als Bewertungskriterium an hessischen Hochschulen die Landesregierung. In seiner Vorbemerkung 
und in den sieben Fragen finden wir keine Differenzierung zwischen Staatlichen und Privaten Hochschulen 
und/oder zwischen Staatlichen und Staatlich Anerkannten Hochschulen. 
Vielleicht fällt das einem Vorsitzenden des Hochschulrats einer Staatlich Anerkannten Hochschule in Hessen 
auch besonders auf. Die Antwort unter der Drucks. 20/5452 geht nur auf die Staatlichen Hochschulen ein. 
 
Diese Vorbemerkung des Fragestellers vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
 
Frage 1. Versteht die hessische Landesregierung ausschließlich Staatliche Hochschulen als Hochschulen in 

Hessen? 
 
Frage 2. Wenn ja, warum? 
 
Frage 3. Wäre sie bereit, diese Definition zu ändern oder wenigstens in den jeweiligen Antworten darauf 

hinzuweisen, dass man sich in diesem konkreten Fall ausschließlich auf die Staatlichen Hochschulen 
bezieht? 

 
Frage 4. Wäre sie bereit, künftig immer auch in den Antworten die Privaten/Staatlich Anerkannten Hoch-

schulen mit zu besprechen? 
 
Frage 5. Könnte diese grundsätzliche Haltung, andere außer Staatlichen Hochschulen nur dann in eine Be-

antwortung mit aufzunehmen, wenn konkret danach gefragt wird, auch Ursache für die sehr unter-
schiedliche Art der Unterstützung sein, entgegen der Praxis in Thüringen und Brandenburg, wie 
z.B. im Zusammenhang mit Corona und Corona-Hilfen? 

 

Zur Beantwortung der Kleinen Anfrage wird vollumfänglich auf die Drucksache 20/5925 (Kleine 
Anfrage Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn (Freie Demokraten) und Dr. Matthias Büger (Freie Demokra-
ten) vom 08.06.2021 Berücksichtigung von staatlich anerkannten und privaten Hochschulen durch 
die Landesregierung) verwiesen. 
 
 
Wiesbaden, 11. November 2021 

Angela Dorn 
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